
186 der Beils5en zu den stenograEhischen Protokollen des 

Bundesrates 

BeI' ich t 

des Ausschusses fUr wirtschaftliche Angelefenh0~ten 

über c1en Gesetzesbeschluß des nationalrates \Tom 13. Feber 

1969, betreffend ei n BundesGesetz , mit cen das Hausge­
hilfen- und Hausangestelltene;esetz abge[indert vrird 

Mit dem vorliegenden Gesetz,esbeschluß des Nationalrates 
v!ird die ärztliche UntersuchuT'e; zur übenl8chunr: des Ge­
sundheitszustandes von Jugendlichen für den Bereich des 
Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes den gesetzlichen 
Krankea~frsicherungsträgern übertragen. Vom Bund vIerden 
50 v.H. Untersuchungskosten und 60 v.Ho der im Zusamm.enhang 
mit der Untersuchung stehenden Fahrtkosten cer Jugendlichen 
ersetzt. Für den HeLt haben die Krr-mkenversicherungstr2_ger 

aufzukommen. Die vorgesehene Regelung ist auf eie Jahre ~969 

bis ~97~ beschr~nkt. 

Der Ausschuß für \virtschaftliche AUf;elegenhei ten hat 
die gegenständliche Vorlage ir... seiner Sitzung vom"! 2. Mi:irz· 

1969 in Verhandlung genomnen und einstirn0ig beschlossen, dehl 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für YJirtscheftliche Angelegenheiten den Antr8f" der Bundes­
rat wolle beschlieBen: 

Gegen cen Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom '13. 
Feber ~969, betreffend ein Bundesgesetz, mit den das Haus­

gehilfen- und HausangestellteLgesetz abgeändert wird, wird 
kein EinsprJch erhoben. 

D e u t s c h 
Berichterstatter 

TI ö m e r 
Cernann 
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